Praambel: * : 03. Altlast d Bodenschut
Legende ll. Grunordnerische Festsetzungen asten tnd Bodensentz D) Verfahrensvermerke
Die Gemeinde Prittriching erlasst Aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1 und der §§ 9 | " ) Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffalligkeiten des Bodens | o | |
und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 81 der Bayer. Bauordnung 06. Mit der ersten Anderung werden bestehende, wertvolle Baumbestande als f I o auf e hidliche B ) Al 01. Der Gemeinderat Prittriching hat in der Sitzung am 14.03.2019 und
N . : ) ) : estgestellt werden, die auf eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast T .
A) Fur die Festsetzungen (BayBo) und des Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO), zu erhaltende Geholze planungsrechtlich gesichert. (siehe auch Umweltbericht - - - - - : 09.07.2020 die 1. Anderung des Bebauungsplans ,Erlenweiherhof* gefasst und
\Ddybo) S . vom 09.07.2020 geéindert am 15.09.2022) hindeuten, ist unverziglich die  zustandige = Bodenschutzbehorde T
jeweils in der gultigen Fassung sowie auf Grund des Satzungsbeschlusses vom Vi 9 VI (Kreisverwaltungsbehérde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, am 24.07.2020 ortstiblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).
== . , 05.09.2002, folgenden Bebauungsplan als Satzung. o ) . . . 12 Abs. 2 BayBodSchG).
L. Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans g6g ZU'(??S:? |stBe|nf o(rjdnuhr.\.glltsmafse Pflege im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. 02. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit
. ebruar, die den Bestand erhalt.
_ B TeXtIIChe FeStsetzun en ’ 04.  Hinweise zur Niederschlaawasserbeseitiaun 6ffentlicher Darlegung und Anhérung fiir den Vorentwurf der 1. Anderung des
Art und MaR der baulichen Nutzung ) 9 . . . o ] Jung Bebauungsplans in der Fassung vom 09.07.2020 hat in der Zeit vom
_ 06.2 Zulassig sind weiter Mallnahmen, die zur Gewahrleistung der 03.08.2020 bis 03.09.2020 stattaefund
l. Planungsrechtliche Festsetzungen Verkehrssicherheit dienen. Sollen im Rahmen der Pflege und/oder der Fir die Versickerung nicht verunreinigten Niederschlagewassers gelten 0. IS U9.09.202U Statgetunaen.
- Gewahrleistung der Verkehrssicherheit Bdume gerodet werden, ist eine geplante grundsatzlich die Niederschlagewasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und . ) N . .
Dorfgebiet § 5 BauNVO 0. Dorfgebiet Rodung vorab bei der Unteren Naturschutzbehdrde im Landratsamt Landsberg am die Technischen Regeln zum schadlosen einleiten von gesammeltem 03. Die Behorqen und Trager offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
Lech anzuzeigen sowie die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehorde Niederschlagswasser ins Grundwasser (TRENGW). ? '87'2024 glema@ %4 'Alébs' 1 BauGB gg g;rgo\égrsn:\”_ﬂder 1. Anderung des
Sondergebiet mit Nutzung § 11 Bau NVO Das mit. MD bezeichnete Bauland ist gem. § 5 BauNVO als Dorfgebiet einzuholen. Qgsammeltes Niederschlagwasser isf[ Ube[eine bewgchsene Ot.)erbodens.ch?cht e€bauungsplans In der rassung vom U9.0/. eteligt
e ausgewiesen. flachenhaft zu versickern. Kann die Flachenversickerung nicht verwirklicht ,
07.  FuUr den aktuellen Elngl'lff werden neue Ausgleichsfléchen von ca. 1.100 m? werden. so ist eine linienformiae Versickeruna anzustreben (z. B. Rigolen). 04. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.09.2022 wurde
festgesetzt (siehe auch Umweltbericht vom 09.07.2020 geéndert am 15.09.2022) ’ | 0 ( goLen mit der Begriindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.10.2022 bis
i i zt (si u w icht v 07. .09. i ; i 5 i i 5 - e
Sondergebiet mit Nutzung § 10 Bau NVO 01.1 Sondergebiet Reiten g Y r:téréll(it;?”e Versickerung uber Sickerschachte ist nur in Ausnahmefallen 30.11.2022 dffentich ausgelegt.
- Das mit SO bezeichnete Bauland ist gem. § 11 BauNVO als Sondergebiet 07.1 Gestaltung der Ausgleichsflache Bei einer unterirdischen Versickerungsanlage ist in jedem Fall eine
’ , festgesetzt. Die Baume sind in einem Abstand von 10 - 12 Metern zueinander zu pflanzen. Es ausreichende Reinigung vorzuschalten ] ] J 05. Zudem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.09.2022
LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE GRUNFLACHE / KOPPEL 2ah der Vollaesch v lerwor] Grundfisiche ie B t sind nur Obstsorten aus der Obstsortenliste der Kreisfachberatung fiir Gartenkultur st eine Versickerung nicht méalich. sind vor der Einleitung des Regenwassers wurden die Behdrden und sonstigen Trager offentlichen Belange geméaR § 4
ani der vollgeschosse | THnATacne Je Batratm, gesam Folgende Nutzungen sind zuléssig: und Landschaftspflege, Landratsamt Landsberg am Lech zu verwenden. o inem Vo rqute? uf dgm ‘Baugrundstiick ausre?ichen y gbemessene Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 19.10.2022 bis 30.11.2022 beteiligt und iiber
S 17| Dachneigung | | o o o Rickhalteeinrichtungen zu schaffen (Wasserbehélter oder Teiche) die ffentliche Auslegung unterrichtet (§ 3 Abs. 2 BauGB).
[ oroom FL. NR.: 1393 Wandhohe iber natiirl. Gelande | o | 10 | Firsthéhe tber natiirl. Gelande Reithalle 072 Die zu pflanzenden Geholze (Mindestqualitat Baume: gebietsheimisch, Bei der Pl  Ausfirrung der Niedersch besolti |
FSO e Stallungen zertifiziert, Hochstamm, Bauumfang mind. 14 - 16 cm) sind ausreichend und si(ra\Id Z?e (aar:urr]]g th dusruRrungn of |reb er.sr(t: ?]g\;\;ars]sernes,sgl ng;lu:gsin ag:ann 06. Die erneute Offentlichkeitbeteiligung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB mit
| Linien, Grenzen, Gestaltung Biiro-, Sozial- und Aufhenthaltsraume soweit fiir den o | ) erkbia ZU beacnten. Bebauungsplans in der Fassung vom 07.09.2023 hat in der Zeit vom
Feldgehdlz 1 . 3 : : : Reitbetrieb ZWingG’f.nd erforderlich bis zu eingr [.\jutzﬂéch.e von 250 m?2 07.3 Sie sind auf Dauer zu erhalten, im Wuchs zu fordern und zu pflegen. 06.11.2023 bis 08.12.2023 stattgefunden.
: 3|3 2 N Baugrenze Unterkunftsraum fir Betreuungspersonal mit einer maximalen o . . 05. Hinweise zur Bekampfung invasiver Arten
B9 secerraisy Feldgenolz 2 APIE- ; Wohnflache von 28 m* 074 Ausgefallene Exemplare sind in der folgenden Pflanzperiode artgleich 07. Die erneute Beteiligung der Behorden und Trager 6ffentlicher Belange zur
T 1T T _Tedgdrez1 | ) PRI i THERAPIE- UND REITPLATZFLACHEN o Offenen Futterstell nachzupflanzen. :
' : 3 5 [ NN : : —e—e Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen enen FISISIEIen - ) Der Essigbaum - Rhus Typhina - steht auf der Beobachtungsliste invasiver 1. Anderung des Bebauungsplans mit dem Entwurf in der Fassung vom
Streuobstwiese : : REMELATZ [{={iE 1 -/ S S o @@ Die Anzahl der Pferde ist auf 30 zu beschranken . T . . oy Y - - 07.09.2023 hat mit Schreiben vom 26.10.2023 bis 08.12.2023 stattgefunden (§
1.100 m? : o T T @ i a1 - 07.5 Die Ausgleichsflache ist mit artenreichen, gebietsheimischen zertifiziertem Arten des Bundesamtes fur Naturschutz. Eine weitere Ausbreitung sollte UJ. 0. 2. g
: : 'S . | SO Strassenbergrenzungslinie 012 Sondergebiet Ferienhausgebiet Saatgut anzusden und mittels zweischiiriger Mahd (1. Mahd nicht vor dem 15.06., deshalb durch geeignete MaRnahmen unterbunden werden. 4 Abs. 2 BauGB).
2 : : : '§ o = zweite Mahd nicht vor dem 01.09.) dauerhaft zu pflegen. _ L ) .
- : s T oRoom ) Das mit SO bezeichnete Bauland ist gem. § 10 BauNVO als 06. Hinweis zu vorhandenem Bodendenkmal D-1-7831-0089 ,Siedlung des 08.  Die emneute Offentlichkeitbeteiligung gemalt § 3 Abs. 2 BauGB mit
: ;'S S GR45m2 s 6"~ 20° ® @ o o Feldgeholz, Bestand zum Erhalt festgesetzt Ferienhausgebiet ausgewiesen 08. Bei allen MaRnahmen ist darauf zu achten, dass kein VerstoR gegen die Mittel- und Jungneolithikums, der Umnenfelderzeit, der Spathallstatt offentlicher Darlegung und Anhorung flr den Entwgrf der 1..Anderung des |
356 |—'§ § o SQ § 6° - 20° m' 300 | 8% artenschutzrechtlichen Vorschriften im Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 1, § 3 FrUhlatenezeit und der mittleren und spaten romischen Kaiserzeit" Bebauun?i‘ila?s’ "; der Fassung vom ----------- hat in der Zeit vom ----------- bis
. : et e 300 | 350 Ferin o I D . : Folgende Nutzungen sind zul3ssig: Bundesnaturschutzgesetz eintritt. Insbesondere ist darauf zu achten, dass keine | e stattgetunaen.
- - . H || GR9m? : HIS : Umgrenzung Bodendenkmal mit Nummerierun ) . .
T T < T T 000cccee ° \ E E I g g g ) FortpﬂanzungS' Und RUheStatten entnommen, beSChad|gt Oder zerstort Werden. Fur Bodenemgnﬁe Jeghcher Ar‘t im Ge'tungsberemh deS Bebauungsp'ans |St . y ] ] ] .
’ 4 o] ;_ B | Bauwagen oder ahnliche mobile Ubernachtungsmoglichkeiten eine denkmalrechtliche Erlaubnis gern. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die 09.  Die emeute Beteiligung der Behorden und Trager offentlicher Belange zur
31 & PARKPLATZE | | . 454 g , - & L 8o e G jeweils max. 22 m? Einzel-Grundflache (GR) in einem eigensténdigen Erlaubnisverfahren bei der zustandigen unterer 1. Anderung des Bebauungsplans mit dem Entwurf in der Fassung vom
U1 Fanmgasse 9| o ’ = = | 1 I ' .* .. Verkehrsflache max. 4 Stiick pro Baufenster Denkmalschutzbehdrde zu beantragenist. | e hat mit Schreiben vom bis stattgefunden (§ 4 Abs. 2
: L4 . - e000000e00s0sseessssssennis -« b bt max. 8 Betten je Unterkunft BauGB).
" S=s . ' | Ferienunterkunft fur Reit - und Therapiebetried - - - 07. Hinweis zur Beseitigung Schmutzwasserbeseitigung in den A -
‘ [ o | X —— SOI | KXX Private Verkehrsflache+Parkplatzfldche, Schotter C) Textliche Hinweise " Pferdewaden o o 10. Der Satzungsbeschluss zur 1. Anderung des Bebauungsplans in der
—_— ! enr gpas T | 02. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 9 Fassung vom----------- wurde vom Gemeinderat Prittrichring am .----------- gefasst
15°-40° i ‘ | §m 01. Nachrichtliche Ubernahme der Geb&udekanten und Grenzen sind vom In den Pferd die als Unterkunft bzw. Theraoi q (§ 10 Abs. 1 BauGB)
NI 550 T o0 | - , ) GR 100 Zuldssige Grundflache z.B. 100 m? bezogen auf den . - . e n den Pferdewagen, die als Unterkunft bzw. Therapiezentrum genutzt werden
. = | Therapie- und Reitplatzflachen g 9 amtlichen Lageplan (bernommen und nicht verbindlich: Grenzpunkte und Mafte sind keine Frischwasser- und Schmutzwassertanks. Es werden die sanitdren o e
| gesamten Bauraum sind mit dem Vermessungsamt abzustimmen . . 11.  Die ortsubliche Bekanntmachung des Beschlusses Uber die 1. Anderung
T , Wandhohe Gemessen vom nat. Gelande bis Schnittpunkt ' Anlagen im Bestandsgebaude genutzt. des Bebauungsplans erfolgte am----------- dabei wurde auf die Rechtsfolgen der
) | ,- ' — —d 2l N Reitplatzflachen, Sand Dachhaut §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit des Bebauungsplans
i O @" o - , ; . 5 i Firsthohe Gemessen vom nattrlichen Gelande -0—o0— Grundstlicksgrenzen hingewiesen. Mit der Bekanntmachung trat die 1. Anderung des
Lol ; GR 850m : ; : 08. Denkmalschutz Bebauungsplans ,Erlenweiherhof* in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).
| : , FD1/01,20'40 3 | : Privat genutzte Griinfléche 03. Dachform Flachdach (FD), Sattel-, Pult- oder Tonnendach mit Bestehende Gebaude 2003 | ) o | )
Lol R : - : : —ts T— ] : - Dachneigung nach Angabe Firstrichtung in Geb&ude- Im Bereich von Bodendenkmalern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmaler zu Prittriching, den----------
V74 / 7 A ' langsrichtung Bestehende Gebaude 2019 vermuten sind, bediirfen gemaR Art. 7.1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art
Landwirtschaftlich genutzte Grunflache / Koppel einer denkmalrechtiichen Erlaubnis. (Siegel)
R ° J PP 04. Dachdeckung  Ziegel-, Betonstein- Wellplattendeckung- oder . Alexander Ditsch
Bitumendachbahn M Bestehende Gebaude 2019 Fir Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich der Beb jans ist ei 1. Biirgermeist
T T I — . | | o Futterstellen ur Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich der Bebauungsplans ist eine . Blirgermeister
Ubersichtsplan ::.,. - H éatsvsilslﬁssgavi)hnelflgixiiga[];zr\:vizﬁsrghzﬁthUtz’ 2ur Pflege und zur Eine glatte Blechdeckung ist zulassig ( ) Erlaubnis gem. Art. 7. Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigensténdi-
Farbton: Ziegelrot, Braun, Grau Erlaubnisverfahren bei d tandioen Denkmalschutzbehord bean- . . .
ohne MaBstab en Erlaubnisverfahren bei der zustandigen Denkmalschutzbehdrde zu bean
e — — 02.  Schutz vor Uberflutungen in Folge von Starkregen ?ragen ot ) Bebauungsplan mit grundordneﬂSChen
N - ) 05. Wandflachen  Sichtbare Wandflachen in hellem Putz oder mit Holz In Folge von Starkregenereignissen konnen im Bereich des Bebauungsplanes | Fest|
| | Bestehende Gebaude oder Blechverkleidun Uberflutungen durch wild abflieRendes Oberflachenwasser nicht ausgeschlossen estiegungen
’ den. Um Schad id ind bauliche V Bnah
L Lgirate— ] werden. Um Schaden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorgemalnahmen zu
- %?E - Sichtdreieck treffen, die das Eindringen von oberflachlich abflieRendem Wasser in Erd- und EEI\(,;E INDE PEIETRICHTGh
‘:f;; = jII Kellergeschosse dauerhaft verhindert. andKreis Landsberg am Lec
S Celeronser sowis Kelerongangstren. solten wasserdt undoder i 1. ANDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS
- : - . U W | u | " "
0Uhrl]oeeMrasr;:tca:gltsplan Bodendenkmal D-1-7831-0089 r:_;%? Zum Erha|t feStgesetZte Baume Und GQhOlze Aufkantungen, z. B. vor Lichtschchten ausgefiirt werden. ERLENWEIHERHOF", ORTSTEIL WINKL
- !
’ Winkl Flurnummer 1393 M 1:500
cheurin, = 02. Grundwasser )
o} = . BAume Die Erkundung des Baugrundes einschlieRlich der Grundwasserverhaltnisse 1. Uberarbeitung: 09. Juli 2020
e ';‘% —_— Zb:cit?é;:e%g:gséértzrl]igh i|eam jewgiliggnhﬁahl:herrn, de.r ﬁein Bauwerk bei Bedarf gegen 2 Uberarbeitung: 15. September 2022
. raucher u und-, Hang- oder Schichtwasser sichern muss. . .
] 3. Uberarbeitung: 07. September 2023
%ﬁ s, Sind im Rahmen von Bauvorhaben MaRnahmen geplant, die in das Grundwasser 4. Uberarbeitung: 18. Juli 2024
3 e, Anpflanzungen als AUSQIGlCthIaChe eingreifen, so ist rechtzeitig vor deren Durchfihrung mit der 5. Uberarbeitung: 29. April 2025
B “e, Kreisverwaltungsbehorde bezlglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen _
> Erlaubnis Kontakt aufzunehmen. Planfertiger Bebauungsplan:
‘ ‘ Baume

i ’ ] e o
N " g sl Straucher
‘ i I © Daten:Bayerisches Landesamt fiir Denkmalpflege Bayerische Vermessungsverwaltung

Wolfgang Emrich Dipl. Ing. (FH)
Dorfstr. 12 82269 Geltendorf
Tel: 08193/5670




	1724_250429_B_Plan-1.Änderung-5.Überarbeitung BPL  

